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Staalswiſſenſchaft.Der reine a Skizze zum Problem einer N Staatsepoche. Von
urt D  0 „  I N 2 (Separatabdruck aus „Zeitſchriſt für die eſamte

Staatswiſſenſchaſt“. 75 ahrgang, IL Heft, gr. 8⁰ (33
. I 3.60 mit Zuſchlägen.

Man braucht nicht jedem Satze, eder Aufſtellung dieſer ro  re zuzuſtimmen.
Aber Wolzendorff hat auf ein beraus 9e Problem nachdrücklich hingewieſen
und eine Löſung dieſes roblem vorgeſchlagen, die aller eachtung ert iſt.

iſt die rage ſlellen, ob nicht das Problem 5  rethei und Staallich⸗
eu en und aa in einen Abſchnitt ſeiner getreten
iſt Die einzelnen Staatsepochen edeuten Neueinſtellungen jene roblem auf
die beränderte Tatſächlichkeit des ſozialen Lebens.“ Die traditionelle Staats⸗
idee paßt nicht mehr zur ealitd des Soziallebens unſerer Tage bedarf der
Abkehr 8 der bisherigen „Vergötterung des Staates“ um wieder einer
gen „Vermenſchlichung“ zu gelangen. .  eute ird wohl kaum mehr rn  U
bezweifelt, daß wir V der letzten Staatsepoche einen Staatskultus getrieben aben,
der, enn auch mit anderer Phraſeologie arbeitend, nicht viel weniger myſtiſch
gehalien war und jedenfalls eimne ebenſolche Verſchleierung der ſlaatlichen Lebens⸗
fragen bewirkte“ wie „der Nymbus der Myſtitẽ, mit dem die o luti⸗
ſtiſche Theorie die Vorſtellung des Staates umga und dadurch alle Fragen
des Staatslebens kün verſchleierte.“ wir mun den a rhoben zur
1  ei der ſittlichen Idees oder zur „Kulturgemeinſchaft oder auch zur „Ver⸗
körperung des Volksgeiſtes“ oder aber zum „Machtſtaat' nicht weniger jedoch,
enn wir neuerdings bom „ſozialen Staat' reden iſt alles als Erklärung
des Staates dieſelbe Ideologie. Sittlichkeit, Kultur, Machtidealismus, Volksgeiſt,
ſoziale Gerechtigkeit, das alles kann mit dem Staate verbunden ſein, iſt nicht
der a Wenn wir die Idee und das eſen des Staates darin ſuchen,
en wir ſie In Dingen, die wir rſt ideologiſch m ihn hineingelegt aben,
ehen wir ihn m ſubjektiviſtiſcher Empfindungsübung, als „Erlebnis“, wie eimn
üble odewor dieſer fin-de-siècle-Mentalität elbſt e8 nicht unrichtig nannte.“ 8

ndem nun Wolzendorff zum Begriff des „reinen Staates“ gelangen
ſucht, eLr unächſt auf die ſog „klaſſiſche Staatstheorie zur „Die
Staatslehre des eu  en Klaſſizismus e das Problem des reinen Staates
theoretiſch en wollen durch eine Begriffsbeſtimmung de igenen eſens des
Staates, durch ſeine Beſchränkung auf die we bon „Recht und Sicher⸗
heit'“ Allerdings ſei die ſtrenge Rechtsſtaatslehre nicht ſo gedacht 7 daß
auf all den ebieten, bon denen der rer ſich ur Selbſtbeſchränkung auf
den „Rechts⸗ und Sicherheitszweck' zurückzieht, nun ein ſoziale Vakuum, eine

irrnis anarchiſcher, indioidualiſtiſcher Ellenbogenregung entſtehen ſollte.“ 7  7

Dennoch bezeichnet Wolzendorff den Verſuch, durch ſo „vieldeutige Begriffe
und Sicherheit) das Weſen des Staates beſtimmen, als „verfehlt“ Er be⸗

3 f. 27 4 14 5  * S. 11
14



9668 29

469Beſprechungen.
ſtreitet nicht, daß „die alte Theorie des ſtrengen Rechtsſtaates ihre ängel
hatte“ .7  8 er an der klaſſiſchen Theorie anerkennt, das iſt eben die Be⸗
ſchränkung, die Begrenzung des Staatsweſens, nichi die beſondere

rt
und e jener Beſchränkung.

So agt er denn weiter: 7 In der Tat iſt das Problem, das in unſern
agen vom Sozialleben unmittelbar hervorgetrieben worden iſt, für en  QH
ſelbſt kein nderes als das der Beſchränkung ſeiner Tätigkeit, ſeiner ufgaben,
ſeiner Zwecke.“ Dieſe Be  ränkung erfolgt aber dadurch daß „die Menſchen

unmiltelbar aus ihrer ſozialen, wir  Aftlichen und geiſtigen Poſition und
unklion heraus das Recht der von dieſer ton geforderten
Ordnung chaffen ſollen, der I nur die Unverbrüchlichkeit dieſes
Rechtes durch den Apparat ſeiner Herrſchergewalt ſichern ſoll““. „Dus Problem
iſt dasſelbe, wie vor hundert Jahren das Staatsdenken der beſten eu  en
bewegte. Denn was edeutet, vom Standpunkte des Staates, die egelung
der eigenen Ordnung einzelner Lebenskreiſe durch den in ihnen
gebildeten en als echtlich maßgebende und vom Staat aher ſanktionierte
rdnung Doch nUur das, was die Rechts⸗ und Soziallehre des Staates elbſt⸗
berw altung nennt. gemein ſozialwiſſenſchaftlich mag das bleibe dahin⸗
geſtellt iger als „Gliederung“ gleich wichtiger, eigenberechtigter Funktionen
des ſozialen Organismu bezeichnen ſein Staatswiſſenſchaftlich iſt eS die vom
Staate gewährte Möglichkeit, Unter der Garantie ſeiner Macht eine bon ihm Aun⸗
erkannte und er ge re Ordnung des eigenen Lebenskreiſes
vorzunehmen und zu handhaben Selbſtverwaltung. Selbſtverwaltung, das iſt aber
die Grundidee, die das Denken jener Männer beherrſchte die bor undert
Jahren aus der germaniſchen Idee der Genoſſenſchaftli

—— im
echt einen Verfaſſungsſtaat aus deutſchem ti und aus den realen Kräſten
des eu  en Gemeinlebens errichten wollten: der praktiſchen Staatsmänner wie
der 6heoretiſchen Sjaatsdenker.“ 1*  1* rinner ſei ein, Hardenberg, Görres uſw.,
ganz beſonders an Konſtantin Es handelt ſich alſo emnen „Prozeß
der Dezentraliſation die Zentraliſation, einen Prozeß nicht aus dem
Grunde der Verneinung, ondern der Beri  igung, mit dem Ziele nicht der Ver⸗
nichtung, ondern des Ausgleichs““.

Die geiſtige Ablehnung der bisherigen Mechanil des Staates, die Forderung
einer Lebensordnung nach dem Prinzip der Trennung des Wirt⸗
ſchaftlichen und Geiſtigen vom Staatlich⸗Rechtlichen, zugleich aber
den Pul

ſchlag lebendiger, til geläuterter Staatsgeſinnung, ndel Wolzendorff
ſchon „in jener allgemeinen Stimmung, die V dem „Ruf nach den Räten in
die Erſcheinung rat“s. Auch In der bon Rudolf Steiner geforderten „Drei⸗
gliederung des ſozialen Organismus“ mag ein Ausdruck jener allgemeinen Stim⸗
mung xrblickt werden lönnen Doch verzichtet Wolzendorff auf die rüfung der

zage⸗ „wie eit dies Gepräge im S  inne jenes rinzi als richlig angeleg
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und durchgeführt anzuſehen iſt Für Uns omm es“, ſagt „nur auf die
Tatſache Und da erhellt ohne weiteres daß das was zur Verwirk⸗
lichung des Rätegedankens unſerer Staats⸗ und Rechtsordnung neuerdings
für das Wirtſchafts⸗, insbeſondere das Arbeitsleben eſchahſen worden
iſt ni nderes bedeutet als enne Abtretung der Ordnungskompetenz
von der Mechanik des Staates die Kräfte des Wirtſchafts⸗
lebens Der Gedanke eine aus dem Wiriſcha gleben elbſt wachſenden
Arbeitsrechte war chon längſt m verſchiedenen Formen (demokratiſches
Arbeitsrecht“, ſoziale Selbſtbeſtimmungsrecht') aufgetreten klaͤrſten ausgeprägt
vielleicht durch Sinsheimer (Ein Arbeitstarifgeſetz die Idee der ſozialen Selbſt⸗
beſtimmung im Recht und ganz unabhängig von ihm durch den eizer
Roman 008 (Der Geſamtarbeitsvertrag nach Schweizeriſchem Recht 916) 84  84

ehen wir bon ewiſſen rganiſationen der liberalen Berufe ab ſo iſt man für
eine „eigene Organiſation des Geiſteslebens“ über den „Zielwillen“ noch nicht
hinausgekommen Die Räte geiſtiger rbeiter“ eine Tolgeburt Und
was ird aus den von eL ausgearbeiteten „Plänen des preußiſchen
Kultusminiſteriums für ernne „Renaiſſance der Gelehrtenrepublik“ 23

Das Unbeſtreitbare Verdienſt Wolzendorffs eſteht darin daß er vom ſtaats⸗
rechtlichen Standpunkte aus dem eutigen Ruf nach freierer und ami auch
ſtärkerer Entfaltung der Kräſte in dezentraliſiertem Aufbau Verſtändnis
entgegenbringt. Unſere Zeit und unſere Lage ordern Beſchränkung der Tätigkeit
des Staates, ſeiner ufgaben, ſeiner Zwecke, eine dem eu  en Weſen an⸗

gemeſſene Gliederung und Verteilung der und flichten zwi  en dem
Ganzen und ſeinen ledern Wir gehen nicht darauf ern, politiſche Be⸗
deutung dieſe Forderung hat Hinblick auf regionale Autonomie in
verwaltungstechniſcher Uund geſetzgeberiſcher Hinſicht uſer beſonderes Intereſſe
nimmt hier Anſpruch das Bekenntnis der Staatsrechtslehre zur Ver⸗
ſelbſtändigung des Wirtſchaftslebens gegenüber der politiſchen
Ordnung, nicht reiwirtſchaftlichem Sinne, nter Ablehnung er egelung,
ſondern durch Rückkehr zu der germaniſchen Idee der Genoſſenſchaftlichkeit. Wird
ieſe Auffaſſung Gemeingut der Staatsrechtslehre, dann iſt ein großes Hindernis
geſunden Ufbaue beſeiligt. Für berufsgenoſſenſchafiliche Selbſtbeſtimmung ſehlte
eben der bisherigen Staatstheorie ausreichende Verſtändnis Ein anderes Hin⸗
dernis bildet reilich noch die Hoffnung auf den zentraliſtiſchen Zukunftsſtaat M
Sinne des marxiſtiſchen Sozialismus der noch nicht von der breiten
Maff der Arbeiterſchaft als Traumgebilde rkannt iſt Und ein noch ſtärkeres
Hindernis möchten jene großfapiſaliſtiſchen Kreiſe bilden die jegliche egelung,
ſei * durch den a oder die Berufsgenoſſenſcha ablehnen, Iu letzterer nur

geſchäftlichen Zweckverban für Intereſſenvertretung erblicken
Auch wir aben eit bielen Jahren dieſer Zeitſchrift grundſätzlich, alſo

nicht rein ·theoretiſch die Eigenorganiſation der einzelnen Funktionsgebiete des
Soziallebens Selbſtbeſtimmung, Selbſtverwaltung der berufsgenoſſenſchaftlichen
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Organiſationen, unter Hinweis auf den deutſchrechtlichen Genoſſenſchaftsgedanken
gefordert. Wir aAben leſe Forderung ſodann von unſerem Standpunkte aus
begründen erſucht, ſtaatsrechtlich aus dem Begriff und eſen ſowie
dem Zweck des Staates

Der U iſt für uns Organismus, aber moraliſcher Organismus,
en e emente freie Perſönlichkeiten ſind, ſelbſtzweckliche und ſelbſtverant⸗
ortliche Perſönlichkeiten Als Organismus bedarf der NI der Gliederung
Die berufliche Gliederung aber ird nicht bon der Staatsgewalt ollzogen, wie
die Organe Iim tieriſchen Organismus durch das Lebensprinzip gebilde werden
In der ſtaatlichen Geſellſchaft bilden die Organe ſich elbſt und geiſtig⸗ſittliche
ande verknüpfen ſie mit dem Ganzen Sie dienen einander dienen Ganzen,
aher das anze ten auch ihnen Sie aben ihr igenes eben, Selbſtbeſtim⸗
mung Rahmen ihrer wiriſchaftlichen un lion Die politiſche Macht ſoll ſich
nicht in die Wirtſchaftsordnung eindrängen ſagt Wolzendorff Aber die
niſierte wirtſchaftlichea darf auch nicht darauf ausgehen die politiſche Macht ſich
3 erobern On iſt wie die Geſchichte ehr (Zunft Hanſa) Entartung ie  olge

Das Staatsproblem iſt nach allem, wie Wolzendorff agt 2, „nicht mehr m

erſter Linie das der Grenzen zwiſchen der Staatsmacht und der individuellen
Freiheitsſphäre ſeiner Bürger ondern das der Grenzen wiſchen den ſozialen
Funktionsgebieten des Staates und ni  aatlicher Organiſationen Das Staats⸗
roblem iſt alſo das der Beſtimmung des weſenseigenen Funktionsgebietes des
Staates des reinen Staates 70 d Umſchrieben aber wird dieſes Gebiet durch den
Zweck des Staates „Der Zweck des Staates aber“ ſo agte chon Cicero
in De republica muß ſich nach der ſache richten, aus der EL hervor⸗
geng Der taa ſaß nicht fertig da die Einzelmenſchen und deren Ver⸗
ande 0  ine rme aufzunehmen Er ging den Individuen und deren Ges
meinſchaften nicht voraus ondern wurde bon dieſen erſt gebildet Und zwar
wurde er für Zweck für Aufgaben gebildet, deren Erreichung den einzelnen
und ihren engeren Verhbänden ohne den Heret nicht möglich war.

Dieſer Zweck des Staates mu  2 ferner innerhalb der Sphäre menſchlicher
und geſellſchaftlicher Wohlfahrt liegen; Er mu Umi ein Gut ſein, weil nur
dieſes Gegenſtand men chlichen Strebens iſt ſodann ein Idi Gut da die
Mach des Staates nicht über ieſe Erde hinausrei und ebenſo ein äußeres
Gut eil der -eR nur über äußere Machtmittel verſügt das geſellſchaftliche
Zuſammenwirken als olches der Außenwelt ſich vollzieht und darum auch zu⸗

und Unmittelbar ein äußeres Gut als Zweck erfolgt was nicht aus⸗
chließt daß dieſes Gut mittelbar auch dem Geiſte des Menſchen Vorteil bringt.

Es mu ferner wie geſagt ein Gut ſein das von dem Individuum,
der Familie und ſonſtigen erbänden überhaupt nicht oder nicht
vollkommen rreicht werden kann Urde Gut ohne elet leichem
Umfange und Grade mit gleicher Vollkommenheit rlangt werden können, dann
dre der U² änzlich überflüſſig, und * ſehlte jeder innere Grund
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ſein niſtehen und eine ortdauer. Der Geſellſchaftszweck des Staates kann
alſo nur in einer Ergänzung der Individuen und deren engeren Berbänden,

in einem Ute oder in einem nbegri von Gütern, beſtehen, welcher nicht
in einem für die Wohlfahrt ausreichenden Maße mit den Kräften iſolierter Fa⸗
milien Geſchlechtsverbände ſonſtiger Verbände, wohl aber durch die Staate
vereinigie Geſamtkraft rreicht werden kann

Wir brauchen hier nicht näher auf die Entwicklung des Staalszweckes ein
ugehen Das worauf an dieſer Stelle nkommt iſt genügen ausgeſprochen
die 2. ů d RN kun 9. des Funktionsgebietes des Staates

Wir möchten aber zum lu noch kurz auf drei Punkte hinweiſen, die
erkennen 0  en gerade die chriſtliche Soziallehre vor einer Über⸗
ſpannung des Staatsgedankens ewahrt le Das iſt

die ehre vom jenſeitigen nodziele des Menſchen, das über die
Staatsſphäre hinausragt, und dem etztlich auch der IIl nur ittel iſt Klarer
kann die Idee und das Recht der Perſönlichkeit, der Selbſtändigkeit, Selbſt⸗
beſtimmung und Selbſtverantwortung des Menſchen nicht begründet werden. Da⸗
durch wird aber auch die Axt an jede abſolutiſtiſche Staatstheorie bis in die
urzel hinein gelegt. me Vergötterung des Staates mit allen ren Kon⸗
quenzen iſt abei ausgeſchloſſen.

2 die Anerkennung eme natürlichen Rechtes nicht des Naturzuſtands⸗
rechtes im Sinne Rouſſeaus oder des rationaliſtiſchen Naturrechts der Aufklärung,
ondern eines aus der lex aeterna des weltordnenden Willens Gottes hervor⸗
gegangenen Naturre Der laa iſt nicht die Ue. alles Rechtes
gibt een objektives Recht und ſubjektive Rechte die der chützen muß die
aber nicht er zuer verliehen hat Das iſt er große Freibrief an die Menſch⸗
heit, an den einzelnen, aber ebenſa an die ſittlich einwandfreien menſchlichen
Verbände überhaupt

der Beſtand einer freien, vo  — Staate als societas perfecta
unabhängigen ＋ Der aa abſorbiert alſo nicht das Geſell⸗
ſcha der Menſchen Wo ieſe Wahrheit anerkannt iſt, erleichtert ſich
offenbar auch das Verſtändnis für ein in den rechten Grenzen reies, innerſtaat⸗
liches Geſellſchaftsleben.

Die Staatsentwicklung iſt eute 0  I  m einem kritiſchen Punkte angelangt: Die
Kritik an der konkret⸗traditionellen Erſcheinung des Staates wird aber ＋ agt
Wolzendorff“, 77 els zurückgreifen nach allgemeinen Maßſtab des Staates

Einrichtung, des Staates H  NI ſich des reinen Staates Das iſt die ge
Bedeutung des reinen Staates iſt eine Bedeutung gleichermaßen für die
Wiſſenſchaft wie für das Leben des Staates Denn ſie ird ihrer atur nach
für das Staatsleben gerade dann auſtauchen, enn dies in ſeiner bisherigen Er⸗
ſcheinungsſorm .  — Ende ſeiner el  ei iſt Dann muß der Rat der Wiſſenſchaft
zur Tat werden. Wenn auch ſi verſagt, wird keine Rettung geben bor dem
‚Wehe dem taatsmann, der den E der eit nicht erkennt.““
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